




Bebauungsplan -Entwurf  "Am Grehl"  (im Ortsbezirk Diedesfeld) 
____________________________________________________________________________________________________  

 
Ergebnis der Prüfung und Abwägungsvorschlag der Stadtplanung bezüglich der (während 
der 2. öffentlichen Auslegung abgegebenen) Stellungnahme 
 
1)  von Herrn Werner Wilhelm vom 06.03.2013 
________________________________________________________________________  
 
 
 
zu 1.) 
Es ist formal nicht geboten, in der Planzeichnung, den Textfestsetzungen und insbesondere 
der Begründung gegenüber einem früheren Planentwurf vorgenommene Veränderungen zu 
kennzeichnen.  
 
zu 2.) 
Am Rand des zusammenhängend bebauten Ortsteiles die Gebäudehöhen zu reduzieren, ist 
ein Grundsatz städtebaulicher Planung. Das gilt umso mehr, wenn die Geländeoberfläche 
zum Außenbereich hin abfällt. Entsprechend den Zielen der Planung werden die Trauf- und 
Firsthöhen in Abhängigkeit von der natürlichen Geländeoberfläche, die sich nach Osten 
neigt, festgesetzt. 
In der vorliegenden Situation ist zu berücksichtigen, dass nördlich des Grundstücks 
Weinstraße 571 (Flurstücke Nr. 3688, 3688/4 und 3689) in dessen näherer Umgebung noch 
keine Bebauung in zweiter Reihe bzw. in der Bautiefe von 33 m vorhanden ist, wie sie jetzt 
durch den Bebauungsplan-Entwurf ermöglicht wird. Südlich des Grundstücks sind zwar 
Gebäude mit einer Traufhöhe von 185,50 m über NN (Normal-Null= Meereshöhe) 
vorhanden, jedoch ist wegen der nördlich, nach den vorgenannten Planungszielen 
gebotenen, geringeren Höhe der baulichen Anlagen in zweiter Reihe eine höhenmäßige 
Abstufung auch von dem Gebäude Weinstraße 575 nach Norden städtebaulich erforderlich 
und gerechtfertigt. Im Übrigen ist das Argument, die Höhe des Erdgeschossfußbodens sei 
von der einer unterirdischen Garage abhängig, nicht nachvollziehbar. Die Erdgeschoss-
fußbodenhöhen von Gebäuden oder Gebäudeteilen am Hang abzustaffeln (z.B. um eine 
halbe Geschosshöhe, ist eine übliche Gestaltungsform und bei einem Wohnkomplex durch 
die meistens zweiläufigen Treppenanlagen problemlos zu gestalten. 
Die Festsetzung einer, gegenüber dem Gebäude Weinstraße 575 um einen Meter 
geringeren Trauf- und Firsthöhe nur für den östlichen, hangabwärts liegenden Teil der 
"überbaubaren Grundstücksfläche" ist bei einer Höhendifferenz der Oberfläche des hängigen 
Geländes vom 1,5 - 2,0 m gerechtfertigt. Die beantragte Trauf- und Firsthöhe auf dem 
talseitigen Teil der "überbaubaren Grundstücksfläche" wird aus diesen Gründen nicht 
befürwortet. 
 
zu 3.) 
Bei einem Satteldach mit einer Dachneigung von 35° (Grad alter Teilung) und einer 
Gebäudebreite (Giebel) von max. 11,4 m (die nur auf einer 12 m breiten Teilfläche einer 
"überbaubaren Grundstücksfläche zulässig ist) beträgt die Höhendifferenz zwischen Traufe 
und First (5,7 m x tan 35° =) 4,0 m. Bei den ansonsten mit 9 - 10 m Breite festgesetzten 
"überbaubaren Grundstücksflächen" (Baufenster) beträgt die Höhendifferenz 3,2 - 3,5 m und 
ist somit geringer als 4 m. Die festgesetzte Trauf- und Firsthöhe ist ohne Weiteres 
einzuhalten, wenn die Breite des Baufensters auf der angesprochnen Teilfläche nicht 
ausgeschöpft wird oder eine geringere Dachneigung von 34° (statt 35°) im Befreiungswege 
zugelassen wird. Eine Änderung der einheitlich im gesamten Plangebiet festgesetzten 
Dachneigung ist nicht zu befürworten. 



zu 4.) 
Die in der Textfestsetzung Ziff. 2.3.1 nach § 19 Abs. 4 BauNVO erlaubte Überschreitung (um 
ca. 50 %) der zulässigen Grundfläche (GR) durch die Grundflächen der dort genannten 
Anlagen bedeutet für das Grundstück Weinstraße 571, dass diese Flächen und die bebauten 
Flächen zusammen höchstens 622 m² groß sein dürfen (1.036 m²Grundstücksfläche im 
"WA" x 0,6 GRZ). Solche Flächen außerhalb der Grundfläche von 400 m² dürfen somit hier 
222 m² groß sein. 
 
zu 5.) 
Eine Verbreiterung der Weinstraße (L 512) um ca. 3,7 m gegenüber der Einmündung der 
Weißkreuzstraße ist unbedingt erforderlich für von Süden in die Weißkreuzstraße 
einbiegende Lastzüge. Das ergibt sich durch Einzeichnung der Schleppkurve und zeigt sich 
auch durch (im Orthofoto sichtbare) Fahrspuren auf dem Grundstück Weinstraße 571. 
Zudem ist ein Gehweg auf der Ostseite der Weinstraße unverzichtbar. Im Hinblick auf das 
große Neubaugebiet "Auf dem Häusel" werden, schon wegen des Baustellen- und 
Möbeltransportverkehrs, von Süden kommende Lastzüge in die Weißkreuzstraße einfahren 
müssen. Eine Verbreiterung dieser Straße im Einmündungsbereich durch einen Teilabbruch 
des Gebäudes Weinstraße 600a wäre unzumutbar und unverhältnismäßig. Auch ein 
Abbiegeverbot (nur) für Lastzüge ist abzulehnen, weil diese erst an der Kreuzstraße wenden 
könnten, um dann zurück zu fahren und von Norden in die Weißkreuzstraße einzubiegen. 
Gegenüber diesen beiden Alternativen ist die Verbreiterung der L 512 an deren Ostrand auf 
dem Grundstück Weinstraße 571 das verkehrstechnisch richtige und zumutbare Mittel, um 
eine verkehrsgerechte Einmündung der Sammelstraße eines großen Wohngebietes in eine 
klassifizierte Hauptverkehrsstraße herzustellen. Die Anregung, auf diese 
Straßenverbreiterung zu verzichten, ist aus diesen Gründen abzulehnen. 
 
 
Es wird empfohlen, den in der Stellungnahme vorgebrachten Anregungen und Bedenken 
nicht stattzugeben. 
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Ergebnis der Prüfung und Abwägungsvorschlag der Stadtplanung bezüglich der (während 
der 2. öffentlichen Auslegung abgegebenen) Stellungnahme 
 
2)  der SGD Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft … vom 19.03.2013 
________________________________________________________________________  
 
 
 
 
Das Niederschlagswasser kann auf der "Privaten Grünfläche -Schutzgrün-", die zugleich als 
"Fläche zur Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser" (gemäß § 9 Abs. 1 
Nr. 14 BauGB und Textfestsetzung Ziff. 6.1.2) festgesetzt ist, ohne Weiteres zurückgehalten 
werden. Selbst wenn die Durchlässigkeit des Bodens nur eine geringe oder keine 
Versickerung erwarten lässt, lässt sich ein ausreichend großes Rückhaltevolumen durch 
Mulden auf dieser Fläche herstellen. Das geht aus der beigefügten Stellungnahme des 
Eigenbetriebes Stadtentsorgung (ESN) hervor. 
Alle Grundstücke im Plangebiet haben die gleiche Bauland-Tiefe und die "Schutzgrün"-
Fläche ist einheitlich 8 m breit, sodass den Baugrundstücksflächen relativ gleich große Grün- 
und Versickerungsflächen zugeordnet sind. Weil für die Baugebiete die höchstzulässigen 
Grundflächen, einheitlich basierend auf der GRZ 0,4, jeweils für die Baugrundstücke 
festgesetzt sind, ist auch das Verhältnis der Grundflächen zu den Grünflächen auf den 
Grundstücken gleich, d.h. auf jedem Grundstück ist ein ausreichendes Rückhaltevolumen 
herstellbar. Das Niederschlagswasser-Bewirtschaftungskonzept kann deshalb auf jedem 
Grundstück für sich realisiert werden und im Rahmen der Baugenehmigung auferlegt 
werden. 
 
 
Es wird empfohlen, den in der Stellungnahme vorgebrachten Anregungen und Bedenken in 
dieser Weise stattzugeben. 
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Ergebnis der Prüfung und Abwägungsvorschlag der Stadtplanung bezüglich der (während 
der 2. öffentlichen Auslegung abgegebenen) Stellungnahme 
 
3)  der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz vom 18.03.2013 
________________________________________________________________________  
 
 
 
 
Die Forderung der Landwirtschaftskammer (bei der frühzeitigen Beteiligung der Träger 
öffentliche Belange), die "Private Grünfläche -Schutzgrün-" zu verbreitern, wurde im 
Planentwurf bereits berücksichtigt. Auf dem nördlichen Teil dieser Fläche, der zugleich als 
"Fläche für Maßnahmen zum Ausgleich" (gemäß § 9 Abs. 1a BauGB festgesetzt ist, werden 
entsprechend dem Umweltbericht die vorgesehenen Bepflanzungen und Gabionen auf der 
Westseite angeordnet, sodass zu der Rebfläche hin der nach dem Landesnachbarrechts-
gesetz (LNRG) gebotene Abstand eingehalten wird. 
 
Auf der "Fläche für die Landwirtschaft -Rebland-" werden bewusst nur "nicht überbaubare 
Grundstücksflächen" festgesetzt, weil eine Bebauung darauf aus den folgenden Gründen 
nicht befürwortet werden kann.  
Im Bebauungsplan-Geltungsbereich ist kein landwirtschaftlicher Betrieb vorhanden, der 
möglicherweise beabsichtigen könnte, sich nach Osten in den Außenbereich zu erweitern. 
Bei einem Betriebsgebäude eines nicht im Plangebiet bestehenden Landwirtschaftsbetriebes 
auf der "Fläche für die Landwirtschaft" wäre aus Immissionsschutz-Gründen ein ausreichen-
der Abstand von vorhandener Wohnbebauung zu halten. Regelmäßig wird von der 
Landwirtschaftskammer gefordert, dass zwischen landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden 
und (heranrückender) Wohnbebauung ein Mindestabstand von 40 m geboten ist, wegen der 
durch den Landwirtschaftsbetrieb zu erwartenden Immissionen. Die im Bebauungsplan-
Geltungsbereich liegende "Fläche für die Landwirtschaft" ist 28 - 37 m breit. Eine 
landwirtschaftliche bauliche Nutzung auf dieser, bisher im Außenbereich liegenden, Fläche 
ist im Hinblick darauf bisher schon grundsätzlich nicht zulässig, weil sie zu nahe an die 
vorhandene Wohnnutzung heranrücken würde.  
Gegenüber der bestehenden Außenbereichs-Situation mit einem faktischen Ausschluss von 
landwirtschaftlichen baulichen Nutzungen ist die Festsetzung, dass auf der Fläche nur eine 
landwirtschaftliche Bodenertragnutzung zugelassen wird, keine unzumutbare Einschränkung 
und lediglich die Festschreibung der bisher ausgeübten Nutzung.  
Die "Freihaltung von Bebauung" ist hier, anders als in dem erwähnten Urteil des VGH 
München, nicht aus Gründen von Sichtbezügen, sondern aus Grünen des Immissions-
schutzes, geboten.  
Sofern die Stellungnahme als Anregung zu verstehen ist, auf der "Fläche für die 
Landwirtschaft -Rebland-" im Bebauungsplan "überbaubare Grundstücksflächen" für 
bauliche Nutzungen eines Landwirtschaftsbetriebes festzusetzen, ist diese aus den 
erläuterten Gründen abzulehnen. 
 
 
Es wird empfohlen, die in der Stellungnahme vorgebrachten Anregungen und Bedenken 
einerseits bezüglich der nachbarrechtlichen Bepflanzungsabstände als berücksichtigt 
anzusehen und andererseits einer Anregung nach baulichen Nutzungen auf der "Fläche für 
die Landwirtschaft Rebland-" nicht stattzugeben. 
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Ergebnis der Prüfung und Abwägungsvorschlag der Stadtplanung bezüglich der (während 
der 2. öffentlichen Auslegung abgegebenen) Stellungnahme 
 
4)  des Landesbetriebes Mobilität (LBM) Speyer  vom 18.03.2013 
________________________________________________________________________  
 
 
 
 
zu 1.) 
Die Ausbauplanung für die Fahrbahn-Verbreiterung der L 512 (Weinstraße) erfolgt 
selbstverständlich in Abstimmung mit dem LBM Speyer als zuständiger Straßenbaubehörde. 
Dabei werden die entsprechenden Richtlinien berücksichtigt. Im Bebauungsplan ist lediglich 
die Straßenverkehrsfläche festzusetzen und keine konkrete Festlegung der Fahrspuren und 
Gehwege. 
 
zu 2.) 
Die im Bebauungsplan festgesetzte "Fläche für Stellplätze" (St), unter der auch unterirdische 
Garagen zulässig sind, hat einen Abstand von 4 m zur Straßenbegrenzungslinie. Die 
Standsicherheit des Straßenkörpers kann deshalb nicht beeinträchtigt werden. 
 
zu 3.) 
Der Bebauungsplan enthält keine Festsetzungen (z.B. für eine Möglichkeit einer baulichen 
Nutzung über der Straße), durch die das Lichtraumprofil der Weinstraße eingeschränkt 
werden könnte. 
 
 
Es wird empfohlen, die in der Stellungnahme vorgebrachten Anregungen und Bedenken als 
bereits im Planentwurf berücksichtigt anzusehen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


